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Vorwort

Die fünfte Auflage dieses Handbuchs erschien 2015. Der Rechtsstand war bis zum 
49. Änderungsgesetz zum Strafgesetzgesetzbuch vom 21.1.2015 verarbeitet.

Seither ist der Bußgeldtatbestand des Telemediengesetzes geändert worden, der 
19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag hat eine Reform des Jugendmedienschutz-
Staatvertrages bewirkt, die sich auch im Ordnungswidrigkeitentatbestand nieder-
geschlagen hat und das Tabakwerbeverbot in elektronischen Online-Medien, zuletzt 
Bestandteil des Vorläufigen Tabakgesetzes des Bundes wurde in das Tabakerzeug-
nisgesetz vom 4.4.2016 (BGBl. I 569) aufgenommen, das die Richtlinie 2040/14/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 3.4.2014 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnis-
sen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. 2014 L 127) in nationales 
Recht umgesetzt hat. Ferner sind Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
zum Rundfunkwerberecht ergangen, die einzuarbeiten sind.

Die am 1.7.2017 in Kraft tretenden Änderungen der Werberestriktionen für Pro-
stitition durch das Prostituiertenschutzgesetz vom 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372), 
mit denen eine Änderung des § 120 OWiG verbunden ist, werden unter dem Gliede-
rungspunkt 6.3.5 bereits dargestellt.

Mit der sechsten Auflage, die erstmals im renommierten Springer Verlag 
erscheint, wird die hohe Aktualität, die das Handbuch seit der zweiten Auflage aus-
zeichnet, gewahrt.

Anregungen aus der Leserschaft, die zur Verbesserung dienen können, sind nach 
wie vor sehr willkommen.

Ottobrunn, im Januar 2017 Roland Bornemann
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Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Das Ordnungswidrigkeitenrecht und das Rundfunkrecht sind als selbständige 
Rechtsgebiete verhältnismäßig jung. Die Verbindung beider durch Schaffung spe-
zieller rundfunkrechtlicher Ordnungswidrigkeitentatbestände begann in einzelnen 
Ländern mit der Einführung privaten Rundfunks; andere Länder zogen nach. Nach 
wie vor gilt der Befund, dass die Strafrechtswissenschaft spezifisch rundfunk-
rechtliche Diskussionen im Allgemeinen nicht zur Kenntnis nimmt, während sich 
andererseits in der rundfunkrechtlichen Praxis der vor allem betroffenen Landes-
medienanstalten erst langsam ein gesicherter Standard bußgeldrechtlicher Ahndung 
entwickelt. Eine Zusammenarbeit mit Polizeivollzugsbehörden, auch soweit diese 
Initiativmöglichkeiten im Rahmen des § 53 OWiG haben, findet in der Praxis – 
soweit ersichtlich – bisher nicht statt.

Dieses Handbuch wendet sich nicht nur an Rechtsanwälte, Staatsanwälte und 
Strafgerichte, die zunehmend mit den rundfunkrechtlichen Bußgeldtatbeständen 
befasst werden, ohne dass sie zuvor mit den Besonderheiten des Rundfunkrechts 
vertraut waren, sondern auch an die Rundfunkrechtler in den Landesmedienanstal-
ten und juristischen Abteilungen der privaten Rundfunkveranstalter oder Teleme-
dienanbieter, die häufig keine eigenen praktischen Vorerfahrungen mit dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht haben. Sein Anliegen ist es, die Ahndung und Verfolgung 
rundfunkrechtlicher Ordnungswidrigkeiten mit ihren Besonderheiten darzustellen. 
Dabei kann es weder darum gehen, eine komplette Darstellung des Ordnungswid-
rigkeitenrechts zu bieten, noch eine umfassende Kommentierung der rundfunk-
rechtlichen Bußgeldtatbestände. Beides ist in der angestrebten Kürze unmöglich, 
wie die überwiegend dickbändige Spezialliteratur zu den jeweiligen Rechtsge-
bieten beweist. Der vorliegende Band hat sich zum Ziel gesetzt, die Lösung des 
durchschnittlichen Alltagsfalls im rundfunkrechtlichen Bußgeldverfahren ohne 
Hinzuziehung weiterer Spezialliteratur zu ermöglichen. Die Darstellung des Ord-
nungswidrigkeitenrechts beschränkt sich deshalb auf die Gesichtspunkte, die in der 
rundfunkrechtlichen Praxis eine Rolle spielen. Wer sich intensiv mit dem gesamten 
Ordnungswidrigkeitenrecht und seiner Systematik oder dem Rundfunkrecht befas-
sen will, sei auf die jeweilige Spezialliteratur verwiesen.
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Einleitung 1

1.1 Geschichtliches zum Ordnungswidrigkeitenrecht

Das ältere Recht vereinte unter dem Titel „Strafrecht“ das Kriminalstrafrecht mit dem 
so genannten Polizeistrafrecht (Verwaltungsunrecht). Das ist im allgemeinen Sprach-
verständnis tief verwurzelt. Auch heute noch wird die Zufügung eines Nachteils –  
gleichviel ob zivilrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur – umgangssprach-
lich gern als „Strafe“ bezeichnet. In seinen Anfängen war das Disziplinarrecht der 
Beamten, also das Berufsordnungsrecht der Staatsdiener, in das allgemeine Strafrecht 
eingewoben. Disziplinarvergehen und klassische Amtsverbrechen wurden nicht unter-
schieden. Die Ausübung der Straf- und der Disziplinargewalt waren nicht getrennt. 
Das Disziplinar„straf“recht erscheint bis ins 19. Jh. hinein als „Sonderstrafrecht“ des 
Beamten. Zu Zeiten des Großen Kurfürsten (1620–1688) und noch unter Friedrich II. 
(1712–1786) war die Verhängung der Todesstrafe als Disziplinarstrafe möglich.1 1958 
schrieb von Weber: „Auch heute noch können kriminelle Strafe und Disziplinarmaß-
nahme einander ersetzen. Sie sind keine Gegensätze, sondern ineinander übergehende 
Erscheinungen, deren Abgrenzung nicht immer eindeutig möglich ist.“2 Diese an sich 
überholte Ansicht wirkt an verschiedenen Stellen bis in aktuelle juristische Diskussio-
nen nach. Bedeutende Teile der Rechtswissenschaft sind nach wie vor der Auffassung, 
der Immunitätsschutz der Abgeordneten „wegen einer mit Strafe bedrohten Hand-
lung“ (Art. 46 Abs. 2 GG) beziehe sich „neben Kriminalstrafen … auch (auf) Sanktio-
nen des Ordnungswidrigkeitenrechts, des Disziplinar- und des Standesrechts.“3

1 Bornemann, DÖV 1986, 93 (96 m.w.N.).
2 Zitiert bei Bornemann, DÖV 1986, 93 (96); vgl. auch Stettner in Dreier, GG, Art. 74 Rn. 21 m.w.N.
3 So z. B. Schulze-Fielitz in Dreier, GG, Art.  46 Rn.  26; ebenso BeckOK GG/Butzer, Art.  46 
Rn. 13, was das Ordnungswidrigkeitenrecht betrifft, gegen die Rechtsprechung der Oberlandes-
gerichte und die Bundestagspraxis sowie einen Teil der Literatur und was die Disziplinarmaßnah-
men betrifft, gegen BVerwGE 83, 1 ff.; Disziplinarverfahren betreffen auch keine strafrechtliche 
Anklage i.S.d. Art. 6 Abs. 1 EMRK, EGMR, NVwZ 2010, 1015 ff.; Entsprechendes gilt für das 
anwaltliche Standesrecht EGMR, NJW 2014, 1791 (1792).
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Im Großen und Ganzen darf aber heute als gesichert gelten, dass Kriminalstraf-
recht und Verwaltungsunrecht (Ordnungswidrigkeiten) sowie das Berufsordnungs-
recht (Disziplinarrecht) zu unterscheiden sind.4 Nach allgemeiner Rechtsauffassung5 
gründet sich die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Ordnungswid-
rigkeitenrechts auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, d. h. auf den Kompetenztitel „Strafrecht“.6 
Gleichwohl sollen Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht wesensverschieden 
sein und sich nach Rechtsgrund und Zweckbestimmung unterscheiden.7 Während die 
Strafe staatliches Zur-Verantwortung-Ziehen verbunden mit einem sozial-ethischen 
Unwerturteil über den Täter bedeute, handle es sich bei der Buße – lediglich – um 
eine nachdrückliche Pflichtenmahnung, der der „Ernst der Strafe“ fehle.8 Folgerichtig 
ordnet die Rechtswissenschaft der Geldbuße – unabhängig von ihrer Höhe – eine 
geringere Wertigkeit zu als der Geldstrafe.9 Konkret bedeutet dies: Eine Geldbuße 
wiegt – mangels sozial-ethischen Unwerturteils – juristisch weniger schwer als eine 
halb so hohe Geldstrafe. Dem Betroffenen wird das nicht klar zu machen sein.

Die Zielsetzung des Ordnungswidrigkeitenrechts, „Bagatelldelinquenz angemes-
sen zu erfassen und vereinfacht ahnden zu können“,10 wird speziell in den rundfunk-
rechtlichen Bußgeldtatbeständen nicht leicht erkennbar. Schon der Bußgeldrahmen 
von idR bis zu 500.000 Euro lässt gewisse Zweifel am Bagatellcharakter der Delikte 
aufkommen. Und die Aufwertung der schweren Jugendgefährdung zur Straftat 
durch den Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag (§  49 a RStV a.F., nunmehr 
§ 23 JMStV) zeigt, dass der Gesetzgeber seine Bewertung zumindest ändern kann.

Ungeachtet aller rechtstheoretischen Erwägungen steht für den Rechtsanwender 
stets fest, welches Verhalten durch den Gesetzgeber als Straftat und welches als 
Ordnungswidrigkeit klassifiziert wird: Um Ordnungswidrigkeiten handelt es sich, 
wenn die Rechtsfolge als Geldbuße bezeichnet wird; um Straftaten, wenn von Frei-
heitsstrafe oder Geldstrafe die Rede ist.11

1.2 Rundfunkfreiheit im Rahmen der allgemeinen Gesetze

Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit wird bekanntlich im Rahmen „der allgemeinen 
Gesetze“ gewährleistet (Art. 5 Abs. 2 GG). Von jeher hatten Rundfunkveranstalter 

8 BVerfGE 27, 18 (33); differenzierter mit Blick auf die gewichtigen Ordnungswidrigkeiten des 
Wirtschaftsrechts BVerfGE 45, 272 (290).
9 Vgl. Bohnert/Bülte, Grundriss, S. 23 (Rn. 18); Klesczewski, OWiR, S. 181 (Rn. 579); KK-OWiG/
Mitsch, § 17 Rn. 8.
10 Bohnert/Bülte, Grundriss, S. 11 (Rn. 31).
11 Mitsch, OWiR, S. 14 f. (Rn. 3, 5).

4 Aus der aktuellen RSpr. s. OVG Koblenz, Urt. v. 8.3.2016 - 3 A 10861/15.OVG, BeckRS 2016, 
43671, Rn. 61.
5 BVerfGE 27, 18.
6 Aus dem juristischen Schrifttum Bohnert/Bülte, Grundriss, S. 4; Stettner in Dreier, GG, Art. 74 
Rn. 19.
7 Instruktiv Mitsch, OWiR, S. 15 ff.; zu den verschiedenen Theorien s. Klesczewski, OWiR, S. 4 ff.
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bei ihrer Programmgestaltung die durch das allgemeine Strafrecht und das Ord-
nungswidrigkeitenrecht gezogenen Grenzen zu beachten. Dem steht nicht entgegen, 
dass die Rundfunkfreiheit beschränkende Gesetze ihrerseits im Lichte der Bedeu-
tung der Rundfunkfreiheit auszulegen sind.12 Ist somit einerseits klar, dass es auch 
in Rundfunksendungen verboten ist, andere zu beleidigen (§ 185 StGB), so bietet 
dennoch der Einzelfall im Spannungsfeld zwischen Rundfunkfreiheit und Persön-
lichkeitsschutz, gegebenenfalls auch der Kunstfreiheit, Anlass für vielfältige kont-
roverse Diskussionen.13

Spezielle rundfunkrechtliche Straftatbestände (z. B. Art.  18 Abs.  4 BayRG) 
blieben die Ausnahme. Die Erwähnung des Rundfunks in allgemeinen Straftat-
beständen (z. B. § 131 Abs. 2 StGB a.F.) erfolgte dann, wenn wegen der unkör-
perlichen Verbreitung von Rundfunksendungen durch Funkwellen eine besondere 
Erwähnung zur Vermeidung von Strafbarkeitslücken erforderlich erschien. Ein 
regelrechtes Sonderstrafrecht des Rundfunks war der deutschen Nachkriegsrechts-
ordnung fremd. Im Ordnungswidrigkeitenrecht ein ähnliches Bild: Die allgemeinen 
Verbotstatbestände sind für Rundfunkveranstalter – wie für jedermann – verbind-
lich.14 Früher im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz versteckt, findet 
sich eine vereinzelte „rundfunkrechtliche“ Ordnungswidrigkeit heute im Tabaker-
zeugnisgesetz des Bundes: das bußgeldbewehrte Verbot, für Tabakerzeugnisse in 
Hörfunk (§ 19 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 2 Nr. 7 TabakerzG), und Fernsehen (§ 20 
i.V.m. § 35 Abs. 2 Nr. 9 TabakerzG) zu werben. Zwischenzeitlich wurde das Verbot 
auch auf Dienste der Informationsgesellschaft i.S.d. Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 
2003/33/EG erstreckt (§ 19 Abs. 3 i.V.m. § 35 Abs. 2 Nr. 7).

1.3 Rundfunkrechtliche Ordnungswidrigkeiten

Mit dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31.8.1991 
wurden erstmals einheitliche Bußgeldtatbestände für alle Anbieter bundesweit ver-
breiteter privater Rundfunkprogramme geschaffen. Damit reagierte der Gesetzgeber 
auf den Vorwurf aus der Praxis, es stehe für eine effektive Aufsicht kein hinreichend 
abgestufter Sanktionenkatalog zur Verfügung. Seither wurden wenig Rundfunkän-
derungsstaatsverträge erlassen, die nicht zu einer Vergrößerung der Zahl der Buß-
geldtatbestände beigetragen haben.

12 Statt vieler Schulze-Fielitz in Dreier, GG, Art. 5 I, II Rn. 158 m.w.N.
13 Vgl. allgemein BayObLG, NJW 1999, 1982; OLG Hamm, ZUM 2004, 388; OLG München, 
NJW-RR 2008, 1220 = ZUM 2007, 932.
14 Zum Beispiel

 – öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten, § 116 OWiG;
 – Werbung für Prostitution, § 120 Abs. 1 Nr. 2 OWiG;
 – Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen, § 43 BDSG;
 – krankheitsbezogene Werbung für Lebensmittel, § 60 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 LFGB;
 – bestimmte Werbung für Heilmittel, § 15 Abs. 1 HWG; u. a.
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Durch die Einfügung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen soll offensichtlich 
die Aufsicht über private Rundfunkveranstalter effektuiert werden. Die amtliche 
Begründung zu den Bußgeldbestimmungen des Bayerischen Mediengesetzes von 
1992 führt dazu Folgendes aus:

Die Praxis hat gezeigt, daß insbesondere die Ahndung von Programmverstößen über Ver-
waltungszwang und Verwaltungsvollstreckung kaum praktikabel ist. Durch eine einfache 
Anordnung läßt sich ein bereits stattgefundener Programmverstoß nicht mehr ahnden, der 
Entzug der Genehmigung für einen Anbieter, der sich eines Programmverstoßes schuldig 
gemacht hat, wäre jedoch in den meisten Fällen unverhältnismäßig und verstieße deshalb 
gegen das Übermaßverbot.15

Diese Begründung gilt analog für Rechtsverstöße außerhalb des Programms.

1.4 Telemedien

Der Mediendienste-Staatsvertrag der Länder vom 28.1./12.2.1997 hatte den Bild-
schirmtext-Staatsvertrag (Btx-Staatsvertrag) abgelöst und die Rechtsverhältnisse 
für rundfunkähnliche Kommunikationsangebote bundesweit vereinheitlicht, die 
zuvor in verschiedenen Landesmediengesetzen unterschiedlich geregelt waren.16 
Durch den Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31.7./10.10.2006, der am 
1.3.2007 in Kraft trat, wurde der Mediendienste-Staatsvertrag wieder aufgehoben. 
Die Vorschriften mit Anforderungen an die Inhalte von Telemedien (arg.: § 1 Abs. 4 
TMG) wurden in einem neuen VI. Abschnitt (§§ 54–60) in den Rundfunkstaats-
vertrag eingefügt. Die Ordnungswidrigkeitenvorschrift (§  49 RStV) wurde zwar 
zusammen mit der Bestimmung über die Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
(§ 48 RStV) zu einem neuen Abschnitt im Rundfunkstaatsvertrag zusammengefasst, 
blieb aber an ihrem Platz „mitten im Gesetz“ und verweist seitdem für Rundfunkan-
bieter auf die vorhergehenden und für Plattformbetreiber sowie Telemedienanbieter 
auf die nachfolgenden Staatsvertragsbestimmungen.

Die gesetzliche Definition des „Telemedienbegriffs“ in § 2 Abs. 1 Satz 3 RStV 
weicht im Wortlaut geringfügig von der Beschreibung in der Anwendungsbereichs-
regel des § 1 Abs. 1 Satz 1 TMG ab, ohne dass ein Unterschied in der Sache zu 
erkennen wäre. Demnach sind Telemedien alle elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach §  3 
Nr. 24 TKG sind, die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommuni-
kationsnetze bestehen, telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 TKG 
oder Rundfunk nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 des RStV. Aus dieser Definition iS 
einer Auffangvorschrift erhellt, was die historische Entwicklung der Begriffe auf 
den Kopf zu stellen scheint: Rundfunk ist ein Unterfall der Telemedien, für den 

16 Vgl. auch Hesse, RundfunkR, S. 84 (Rn. 15).

15 Bayer. Landtag, Drs. 12/6084, S. 35.
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allerdings ein besonderes und wesentlich strengeres Regulierungsregime gilt als für 
„andere“ Telemedien.17

Ohne Einfluss auf die Interpretation des Rundfunkbegriffs des Art. 5 Abs. 1 Satz 
2 GG durch das BVerfG bleibt die Einordnung massenkommunikativer Informati-
ons- und Kommunikationsdienste unter das strengere rundfunkrechtliche Regulie-
rungsregime (§§ 20 ff. RStV) oder das liberalere für Telemedien (§§ 54 ff. RStV) 
durch den einfachen Gesetzgeber.18 Wenn der Gesetzgeber Telemedien wegen ihrer 
angenommenen geringeren Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung einem 
reduzierten Regelungsregime unterwirft, so bedeutet dies nicht, dass sich Teleme-
dienanbieter nicht auf den Schutz des Rundfunkgrundrechts in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG berufen könnten.19

Soweit nichts Abweichendes vermerkt ist, gelten die nachfolgenden allgemei-
nen Ausführungen zu den Bußgeldtatbeständen sowohl für Rundfunk als auch für 
Telemedien.

17 S. die Wendung „private Rundfunkangebote und andere Telemedien“ in der Überschrift des Bay-
erischen Mediengesetzes.
18 Vgl. zu den ehemals sog. rundfunkähnlichen Kommunikationsdiensten des LMedienG Ba.-Wü., 
die den fernsehähnlichen Telemedien des aktuellen § 58 Abs. 3 RStV entsprachen: BVerfGE 74, 
297 (350).
19 BCHHG, BayMG Art. 1 Rn. 29 m.w.N.
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2.1 Geltungsbereich des Gesetzes

2.1.1 Sachlicher Geltungsbereich

Das Ordnungswidrigkeitengesetz gilt sowohl für Ordnungswidrigkeiten nach Bun-
desrecht als auch nach Landesrecht (§ 2 OWiG). Da es sich bei dem für die Regelung 
der Ordnungswidrigkeiten herangezogenen Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 
GG (s. Einleitung) um eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit handelt, 
bleibt der Landesgesetzgeber vor allem zur Schaffung materieller Bußgeldtatbe-
stände im Rahmen seiner Gesetzgebungsmaterien befugt.1 Der Bundesgesetzgeber 
ist jedenfalls nicht berechtigt, sich landesrechtlicher Gesetzgebungsmaterien unter 
Berufung auf die Kompetenz zur Regelung des Strafrechts zu bemächtigen.2 Das 
hat besondere Bedeutung für die Kodifizierung rundfunkrechtlicher Bußgeldtatbe-
stände. Der allgemeine und der verfahrensrechtliche Teil des Ordnungswidrigkei-
tengesetzes lassen dagegen für landesrechtliche Regelungen grundsätzlich keinen 
Raum, soweit nicht einzelne Bestimmungen des OWiG einen Vorbehalt zugunsten 
des Landesrechts enthalten.3

2.1.2 Zeitlicher Geltungsbereich

Die Geldbuße bestimmt sich gem. § 4 Abs. 1 OWiG nach dem Gesetz, das zu dem 
Zeitpunkt gilt, in dem der Täter handelt oder – bei Unterlassungsdelikten – hätte 

1 Ebenso Mitsch, OWiR, S. 6 f. (Rn. 8); Schönke/Schröder/Eser/Hecker, StGB Rn. 46 vor § 1.
2 BVerfGE 26, 246 (258).
3 Vgl. Mitsch, OWiR, S. 5 f. (Rn. 6 f.); zum Ganzen Schönke/Schröder/Eser/Hecker, StGB Rn. 36 ff.  
vor § 1.
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handeln müssen.4 Ändert sich das Gesetz bis zur Entscheidung über die Geldbuße, 
so ist gem. § 4 Abs. 3 OWiG das mildeste Gesetz anzuwenden. Wird eine Straftat 
in eine Ordnungswidrigkeit umgewandelt oder umgekehrt, wie seinerzeit die offen-
sichtlich schwere Jugendgefährdung (§ 49a RStV a.F., nunmehr § 23 JMStV), so 
gilt der Bußgeldtatbestand unabhängig von der Höhe des Bußgeldrahmens stets als 
das mildere Gesetz.5

Für eine Änderung der Rechtsprechung soll der Grundsatz des § 4 Abs. 3 OWiG 
nicht gelten, da sich hier nicht das Gesetz, sondern nur dessen Auslegung ändere. 
Wenn andererseits das BVerfG im Wege sog. richterlicher Rechtsfortbildung 
unter Beachtung des Rechtsstaatsprinzips gewonnenes Richterrecht als „allge-
meines Gesetz“ i.S.d. Art. 5 Abs. 2 GG ansieht und für geeignet hält, das Grund-
recht der Rundfunkfreiheit zu beschränken,6 dann muss zumindest eine Rechtsän-
derung durch richterliche Rechtsfortbildung auch in Bezug auf § 4 Abs. 3 OWiG 
dieselben Wirkungen erzeugen wie eine Gesetzesänderung im demokratischen 
Rechtssetzungsverfahren.7

Für Verfahrensvorschriften gilt § 4 Abs. 3 OWiG nicht. Das Bußgeldverfahren 
richtet sich stets nach den jeweils zum Zeitpunkt der Vornahme einer Verfahrens-
handlung aktuell gültigen Vorschriften.8

2.1.3 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des OWiG als Bundesgesetz erstreckt sich zunächst 
auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.9 §  5 OWiG erweitert den Gel-
tungsbereich darüber hinaus auf Schiffe unter deutscher Flagge und Flugzeuge mit 
deutschem Hoheitsabzeichen. Nichts anderes gilt für die materiellen Bußgeldtat-
bestände in anderen Bundesgesetzen (z. B. § 28 JuSchG, § 16 TMG). Landesrecht-
liche Ordnungswidrigkeitentatbestände sind dagegen auf das Hoheitsgebiet des 
jeweiligen Landes beschränkt.10 Bei den originär rundfunkrechtlichen Ordnungs-
widrigkeiten, die im Rundfunkstaatsvertrag oder Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag geregelt sind, handelt es sich um bundeseinheitlich geltendes materielles Lan-
desrecht.11 Da es in der Bundesrepublik Deutschland keine bundesunmittelbaren 
Gebiete gibt, die keinem Land zugehören, stellt sich das Bundesgebiet als Summe 

6 BVerfGE 34, 269 (292).
7 Ähnlich Lemke/Mosbacher, OWiG § 4 Rn. 21.
8 Bohnert/Bülte, Grundriss, S. 23 (Rn. 19); für die Verjährungsvorschriften vgl. BGH, NJW 2000, 
820; BVerfG, NJW 2000, 1554.
9 Bohnert/Krenberger/Krumm, OWiG § 5 Rn. 2; Lemke/Mosbacher, OWiG Rn. 1.
10 Bohnert/Krenberger/Krumm, OWiG § 5 Rn. 51; Lemke/Mosbacher, OWiG § 5 Rn. 7; Mitsch, 
OWiR, S. 40 (Rn. 18).
11 Vgl. Hahn/Vesting/Vesting, RStV § 1 Rn. 4; Spindler/Schuster/Holznagel, RStV § 1 Rn. 5.

5 Bohnert/Krenberger/Krumm, OWiG § 4 Rn. 12; Lemke/Mosbacher, OWiG § 4 Rn. 19.

4 Bohnert/Bülte, Grundriss, S. 22 (Rn. 15).
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der Ländergebiete dar.12 Somit gelten die Ordnungswidrigkeiten der in Landesrecht 
transformierten Staatsverträge aller Länder im gesamten Bundesgebiet einschließ-
lich der Küstengewässer bis zu einer Entfernung von 12 Seemeilen und der dem 
Festland vorgelagerten Inseln.13

2.1.4 Persönlicher Geltungsbereich

Die Frage eines persönlichen Geltungsbereichs ist nicht in Bezug auf das Ord-
nungswidrigkeitengesetz, das für jedermann gilt, aber bei den medienrechtlichen 
Bußgeldtatbeständen zu erörtern, die im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und 
im Rundfunkstaatsvertrag enthalten sind. Der allgemeine Teil des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags und des Rundfunkstaatsvertrags gilt jeweils sowohl für 
öffentlich-rechtliche als auch für private Rundfunkveranstalter und teilweise auch 
für Telemedienanbieter14; daneben gibt es Bestimmungen, die nur für den öffent-
lich-rechtlichen und solche, die nur für den privaten Rundfunk gelten.

2.1.4.1 Die rundfunkrechtlichen Bußgeldtatbestände
Die Bußgeldbestimmungen in § 49 Abs. 1 Satz 1 RStV gelten ausschließlich für die 
Veranstalter von bundesweit verbreiteten privaten Rundfunkprogrammen (Hörfunk 
und Fernsehen). Sie gelten nicht für private Veranstalter oder Anbieter15 landesweit 
oder regional und lokal verbreiteten Rundfunks; insoweit enthalten die Landesme-
diengesetze zumeist dem Rundfunkstaatsvertrag vergleichbare Bußgeldtatbestände.

Die Bußgeldtatbestände des §  24 Abs.  1 JMStV gelten für Anbieter, die §  3 
Nr. 2 JMStV als Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien16 definiert; 
sie gelten unmittelbar auch für lokale, regionale und landesweite Anbieter, da § 13 
JMStV nur die Geltung der §§ 14 bis 21 und § 24 Abs. 4 Satz 6 auf länderübergrei-
fende Angebote beschränkt. Sie gelten jedoch nicht für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, wie sich aus der Überschrift des VI. Abschnitts („Ahndung von Verstö-
ßen der Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“) ergibt, zu 
dem § 24 JMStV gehört.

Die Tatbestände des § 49 Abs. 1 Satz 2 RStV gelten nominell für jedermann („wer“). 
Durch die Bezugnahme auf materielle rundfunkrechtliche Normen richten sich die 

12 Creifelds, Rechtswörterbuch, Stichwort Bundesgebiet.
13 Vgl. NK-StGB/Böse, § 3 Rn. 6: In der Nordsee nimmt Deutschland die 12-Seemeilenzone voll 
in Anspruch.
14 Das gilt eingeschränkt für den Rundfunkstaatsvertrag (s. § 1 Abs. 1 2. HS i.V.m. § 58 RStV), 
aber mit Ausnahme des II. Abschnitts für den gesamten Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (§ 2 
Abs. 1 JMStV).
15 Das bayerische Sondermodell privat gestalteten, aber öffentlich-rechtlich getragenen und ver-
antworteten Rundfunks kennt keine privaten Veranstalter, sondern Anbieter, vgl. HK-RStV, RStV 
§  64 Rn.  4. Die für Veranstalter geltenden Bestimmungen sind gem. §  64 RStV entsprechend 
anwendbar.
16 S. insoweit § 2 Satz 1 Nr. 1 TMG.


